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Text 

§. 27. 

(1) Die Rechte, welche den Genossenschaftern in Angelegenheiten der Genossenschaft, 
insbesondere in Beziehung auf die Führung der Geschäfte, die Einsicht und Prüfung der Bilanz und die 
Bestimmung der Gewinnvertheilung zustehen, werden von der Gesammtheit der Genossenschafter in der 
Generalversammlung ausgeübt. 

(2) Jeder Genossenschafter hat hiebei Eine Stimme, wenn nicht der Genossenschaftsvertrag etwas 
Anderes festsetzt. 

(3) Im Genossenschaftsvertrag kann bestimmt werden, daß die Generalversammlung, solange die 
Mitgliederzahl mindestens fünfhundert beträgt, aus Abgeordneten besteht, die von bestimmten im 
Genossenschaftsvertrag zu bezeichnenden Gruppen von Mitgliedern für längstens fünf Jahre aus den 
Mitgliedern gewählt oder bevollmächtigt werden. Die Art des Wahlvorganges ist im 
Genossenschaftsvertrag zu regeln. 
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